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Sozialbehörde Maur - Organisationsreglement Teilrevision 2026

1 Ausgangslage

Eine Arbeitsgruppe der Verbandsgemeinden der Sozialen Dienste Bezirk Uster wurde im Jahr
2022 beauftragt, ein neues Handbuch zur Ausgestaltung der Sozialhilfe und Asylfürsorge zu erar-
beiten. Das neue Handbuch wurde in den Jahren 2023 bis 2026 schrittweise anhand der SKOS-
Richtlinien erarbeitet und durch die Sozialbehörden der Verbandsgemeinden bewilligt.

Zudem genehmigt der Souverän eine Auslagerung des Bereichs für Zusalzleistungen im Jahr
2022.

Dadurch ist eine Teilrevision des Organisationsreglement der Sozialbehörde Maur angezeigt. ln
diesem Zusammenhang wurden die Finanzverfügungs- und Vergabekompetenzen der Ressortvor-
stehenden und Abteilungsleitungen hinterfragt. Diese sollen im Zuge der Teilrevision des Organi-
sationsreg lements pu n ktuel I a n gepasst werden.

2 Teilrevision Organisationsreglement Sozialbehörde Maur
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6 Das Kollegialitätsprinzip gemäss $ 39 Gemeindege-
setz erfordert, dass nur der Entscheid der Gesamt-
behörde nach aussen dringt. lntern können Minder-
heiten die Protokollierung ihrer Anträge verlangen.
Minderheitsauffassungen dürfen aber nach aussen
nicht bekannt gegeben werden.

1 Die Mitglieder der Sozialbehörde, Venrvaltungsan-
gestellte sowie beigezogene Dritte sind an die
Schweigepflicht gemäss $ 8 Gemeindegesetz ge-
bunden.
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8 1 Die Sozialbehörde besorgt gemäss Art. 40 GO ei-
genständig die Aufgaben gemäss Gesetzgebung
über die Sozialhilfe und das Asylwesen.
2 Sie erlässt ergänzende Richtlinien zur Ausgestal-
tung der Sozialhilfe und der Asylfürsorge (Sozialhil-
fehandbuch).
3 Die Mitglieder der Sozialbehörde sind gleichzeitig
der Stiftungsrat der Emst und Frieda Bantli-Stiftung.

Ohne dringende Gründe darf kein Sozialbehörde-
mitglied einer Sitzung unentschudigt fernbleiben.
Sozialbehördemitglieder, die an einer Sitzung nicht
teilnehmen können, benachrichtigen rechtzeitig die
Ressortvorsteherin bzw. d en Ressortvorsteher oder
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22 Unter Berücksichtigung der Finanzlimiten gemäss
Gemeindeordnung gelten über budgetierte Ausga-
ben/Aufi,vendungen in der lnvestitions- und Erfolgs-
rechnung (lR+ER) folgende Finanzverfügungs- und
Visumskompetenzen:

Sozialbehörde
einmalige budgetierte Ausgaben/Aufwendungen ab
CHF 50'000 bis CHF 200'000 pro Fall (in lR/ER ent-
halten) mit Einzelbeschlüssen durch die Sozialbe-
hörde und von neuen wiederkehrenden Ausgaben
bis CHF 30'000 für einen bestimmten Zweck

Ressortvorsteher/i n mit Abtei lu n gsleitung der
Verwaltung
einmal ige und wiederkehrende budgetierte Aufwen-
dungen ab CHF 20'000 bis CHF 50'000 pro Fall (in
ER enthalten) mit Kollektiv-Visum durch Ressortvor-
steherin bzw. Ressortvorsteher mit Kontoverant-
wortl ich er bzw. Kontoverantwortl ichem der Ve rwa l-
tung

Selbstständige Finanzkompetenzen Verwaltung
ei n malige und wiederkehrende budgetierte Auflrven-
dungen bis CHF 20'000 pro Fall (in ER enthalten)
mit Doppel-Visum Kontoverantwortlicher bzw. Kon-
toverantwortlichem der Verwaltu ng mit Abteilungs-
leitung Gesellschaft

Sozialbehörde
neue einmalige und wiederkehrende budgetierte
Ausgaben/Auflrvendungen ab CHF 50'000 bis CHF
200'000 bzw. für gebundene Ausgaben unbe-
schränkt pro Fall (in lR+ER enthalten) mit Einzelbe-
schlüssen durch die Sozialbehörde und ven neuen
wiederkehrenden Ausgaben bis GHF 30'000 ftr ei
nen bestimmten Zweek

Ressortvorsteher/in mit Abteilu n gsleitung der
Verwaltung
neue einmalige und wiederkehrende budgetierte
Aufiruendungen bis CHF 50'000 pro Fall(in lR+ER
enthalten) mit Kollektiv-Visum

Selbstständige Finanzkompetenzen Verwaltung
neue einmalige und wiederkehrende budgetierte
Aufwendungen bis CHF 20'000 pro Fall (in ER ent-
halten) mit Doppel-Visum Kontoverantwortlicher
bzw. Kontoverantwortlichem der Veruualtung mit Ab-
teilungsleitung Gesellschaft

23 Unter Berücksichtigung der Finanzlimiten gemäss
Gemeindeordnung gelten über nicht budgetierte
Ausgaben/Aufi,vendungen in der lnvestitions- und
Erfolgsrech n ung ( I R+ ER) folgende Finanzverfü-
gungs- und Visumskompetenzen:

Sozialbehörde
nicht voraussehbare gebundene Ausgaben unbe-
schränkt pro Fall mit Einzelbeschlüssen durch Sozi-
albehörde

einmalige nicht budgetierte Ausgaben/Aufwendun-
gen bis CHF 40'000 für einen bestimmten Zweck,
höchstens bis CHF 160'000 pro Jahr, und von
neuen wiederkehrenden Ausgaben bis CHF 10'000
für einen bestimmten Zweck, höchstens bis CHF
40'000 im Jahr mit Einzelbeschlüssen durch Sozial-
behörde (zu Lasten Kreditkompetenz lR/ER).

Ressortvorsteher/in
Über nicht budgetierte einmalige oder wiederkeh-
rende Ausgaben kann die Ressortvorsteherin bzw.
der Ressortvorsteher bis CHF 5'000 pro Fall, maxi-
mal CHF 15'000 im Jahr, selbstständig mit Doppel-
Visum entscheiden. Die Sozialbehörde ist an-
schliessend zu orientieren. Auf dem Ausgabenbeleg
muss ausdrücklich vermerkt werden, wenn es sich
um eine nicht budgetierle Ausgabe handelt. ln allen
anderen nicht budgetierten Fällen ist eln Be-schluss
der Sozialbehörde erforderlich. Sämtliche nicht
budgetierten Ausgaben müssen durch die Finanz-
abteilung der Jahreskreditkompetenz der Sozialbe-
hörde belastet und in die entsprechende Kontroll-
liste aufgenommen werden.

Unter Berücksichtigung der kantonalen Sub
onsverordnung und der Finanzlimiten gemäss Ge-
meindeordnung gelten über nicht budgetierte Aus-
gaben/Aufi,,rendungen in der lnvestitions- und Er-
folgsrechnun g ( I R+ E R) folgende Finanzverfüg ung s-
und Visumskompetenzen :

Sozialbehörde
nicht voraussehbare gebundene Ausgaben unbe-
schränkt pro Fall mit Einzelbeschlüssen durch Sozi-
albehörde

neue einmalige nicht budgetierte Ausgaben/Auf-
wendungen bis CHF 40'000 für einen bestimmten
Zweck, höchstens bis CHF 160'000 pro Jahr, und
von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis CHF
'10'000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis
CHF 40'000 im Jahr mit Einzelbeschlüssen durch
Sozialbehörde (zu Lasten Kreditkompetenz lR/ER
mit Meldung an Leitung Finanzen für Kontroll-
liste).

Ressortvorsteher/in
Über nicht budgetierte einmalige oder wiederkeh-
rende Ausgaben kann die Ressortvorsteherin bzw.
der Ressortvorsteher bis CHF 10'000 pro Fall, ma-
ximal CHF 30'000 im Jahr, selbstständig mit Einzel-
visum entscheiden. Die Sozialbehörde ist anschlies-
send zu orientieren. Auf dem Ausgabenbeleg muss
ausdrücklich vermerkt werden, wenn es sich um
eine nicht budgetierte Ausgabe handelt. ln allen an-
deren nicht budgetierten Fällen ist ein Be-schluss
der Sozialbehörde erforderlich. Sämtliche nicht
budgetierten Ausgaben müssen durch die Finanz-
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Verwaltun gsangestellte
Bei nicht budgetierten Ausgaben hat die Veruvaltung
keine Verfügungskompetenz. Solche Ausgaben sind
im Rahmen der voreruyähnten Kompetenzen durch
die Sozialbehörde bewilligen zu lassen.

abteilung der Jahreskreditkompetenz der Sozialbe-
hörde belastet und in die entsprechende Kontroll-
liste aufgenommen werden.

Verwaltun gsangestel lte
Bei nicht budgetierten Ausgaben hat die Verwaltung
keine Verfügungskompetenz. Solche Ausgaben sind
im Rahmen der vorerwähnten Kompetenzen durch
die Sozialbehörde bewillioen zu lassen.
1 Jeder Zahlungsbeleg ist durch die zuständige
sachbearbeitende Stelle materiell und formell zu
prüfen. Diese Prüfung ist auf dem Zahlungsbeleg
mit einem Visum zu bestätigen.
2 Alle Zahlungsbelege bedürfen zur Zahlungsfrei-
gabe eines zweiten Visums, soweit der Betrag CHF
300 übersteigt oder es sich um einen Beleg für eige-
ne Spesen handelt.
3 Zur Zahlungsfreigabe mit zweitem Visum sind be-
rechtigt:

Gemeindeschreiberin bzw. Gemeinde-
schreiber, Abtei lungsleitungen, Bereichsleitungen
und Projektleitungen bis zu einem Betrag von CHF
20'000, falls das erste Visum durch eine sachbear-
beitende Stelle erfolgt;

- Gemeindeschreiberin bzw. Gemeinde-
schreiber und Leitung Finanzen bis zu einem Betrag
von CHF 20'000, falls das erste Visum durch eine
Abteilungsleitung erfolgt:
- das zuständige Gemeinderatsmitglied ab
einem Betrag von CHF 20'000 (davon ausgenom-
men Akontorechnungen, für welche die Abtei-
lunqs- und Proiektleitunqen berechtiqt sind).

24 1 Jeder Zahlungsbeleg ist durch die zuständige
sachbearbeitende Stelle materiell und formell zu
prüfen. Diese Prüfung ist auf dem Zahlungsbeleg
mit einem Visum zu bestätigen.
2 Alle Zahlungsbelege bedürfen zur Zahlungsfrei-
gabe eines zweiten Visums, soweit der Betrag CHF
300 übersteigt oder es sich um einen Beleg für eige-
ne Spesen handelt.
3 Zur Zahlungsfreigabe mit zweitem Visum sind be-
rechtigt:

- Gemeindeschreiberin bzw. Gemeinde-
schreiber, Abteilungsleitungen, Bereichsleitungen
und Projektleitungen bis zu einem Betrag von CHF
20'000, falls das erste Visum durch eine sachbear-
beitende Stelle erfolgt;

- Gemeindeschreiberin bzw. Gemeinde-
schreiber und Leitung Finanzen bis zu einem Betrag
von CHF 20'000, falls das erste Visum durch eine
Abtei I un gsleitu ng erfol gt;

das zuständige Gemeinderatsmitglied ab
einem Betrag von CHF 20'000.

ln den folgenden Geschäftsbereichen kann die Res-
sortvorsteherin bzw. der Ressortvorsteher mit Ver-
waltun gsan gestellten Verfü g u n gen erl assen u nd
Entscheide treffen und mit Kollektivunterschrift un-
terzeichnen:

Wer (Kollektivunter-Was

25 ln den folgenden Geschäftsbereichen kann die Res-
sortvorsteherin bzw. der Ressortvorsteher mit Ver-
waltungsangestellten Verfügungen erlassen und
Entscheide treffen und mit Kollektivunterschrift un-
terzeichnen:

Was Wer (Kollektivunter-
schrift

sungen, Schuldenberatungen, Leistungsent-
scheide im Asylwesen sowie Subventionen (Be-
treu un gsg utsch rift en ) für fa mil ienergänzend e Ki n-

derbetreuung, gestützt auf das diesbezügliche Bei-
tragsreglement und dessen Ausführungsbestim-
mungen, erteilt.
2 Die Aufsicht über die Aufnahme von Pflegekindern

der

bevorschus-

sowt zustä dnDer Leitung tgen
G42 dowird Art. Kom-assachbeaS rbeitung gem

beru nteAlimefü Entscheidepetenz

esfamilien SOWI Kinderkri und Horte in

27 'l Der Leitung Gesellschaft sowie der zuständigen
Sachbearbeitung wird gemäss ArI. 42 GO die Kom-
petenz für Entscheide über Alimentenbevorschus-
sungen, Schuldenberatungen, Zusatzleistungen so-
wie Subventionen (Betreuungsgutschriften ) für fami-
lienergänzende Kinderbetreuung, gestützt auf das
diesbezügliche Beitragsreglement und dessen Aus-
führungsbestimmungen, erteilt.
2 Die Aufsicht über die Aufnahme von Pflegekindern
(Tagesfamilien) sowie Kinderkrippen und Horte in
der Gemeinde Maur werden der/dem Kinder- und
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Jugendbeauftragen sowie der Leitung Gesellschaft
übertragen.

28 Die Mitglieder der Sozialbehörde überprüfen quar-
talsweise vier Dossiers auf die Einhaltung der Kom-
petenzregelung sowie die korrekte Umsetzung der
Beschlüsse.

Art. heute

3 Erwägungen

Die vorliegenden Anpassungen sind aufgrund der neuen Gegebenheiten notwendig und die Kom-
petenzerweiterung für die Untezeichnung von Mietverträgen angemessen. Bei den weiteren An-
passungen handelt es sich lediglich um Präzisierungen.

Beschluss

1. Das Organisationsreglement der Sozialbehörde Maur gemäss Akten wird per 1. Juli 2026 teil-
revidiert in Kraft gesetzt.

2. Der Leiter Gesellschaft wird beauftragt, die Publikation dieses Beschlusses mit Rechtsmittelbe-
lehrung gemäss Akten sicherzustellen.

3. Mitteilung an
M itglieder der Sozialbehörde
Leiter Gesellschaft (Akten, Publikation mit Rechtsmittelbelehrung)
Assistentin Gemeindeschreiber (Aufnahme in systematische Rechtssammlung nach
Rechtskraft)

Sozialbehörde Maur

F/V ),ttq,K @tr,{)'\A-
Kaija Niehus
Vize-Präsidentin

Versand 
3 0. l'lärz 2026

Denise Rava Canal
Stv. Leiterin Gesellschaft
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